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@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.07.2025

(1) Werdende Mutter diirfen keinesfalls mit schweren kdrperlichen Arbeiten oder mit Arbeiten oder in Arbeitsverfahren

beschaftigt werden, die nach der Art des Arbeitsvorganges oder der verwendeten Arbeitsstoffe oder -gerate fir ihren

Organismus oder fiir das werdende Kind schadlich sind.

(2) Als Arbeiten im Sinne des Abs. 1 sind insbesondere anzusehen:

a)

b)

d)

g)

h)

Arbeiten, bei denen regelmafig Lasten von mehr als 5 kg Gewicht oder gelegentlich Lasten von mehr als 10 kg
Gewicht ohne mechanische Hilfsmittel von Hand gehoben oder regelmaRig Lasten von mehr als 8 kg Gewicht oder
gelegentlich Lasten von mehr als 15 kg Gewicht ohne mechanische Hilfsmittel von Hand bewegt oder beférdert
werden; wenn grof3ere Lasten mit mechanischen Hilfsmitteln gehoben, bewegt oder beférdert werden, so darf die
korperliche Beanspruchung nicht groRer sein als bei vorstehend angefihrten Arbeiten;

Arbeiten, die von werdenden Muttern Uberwiegend im Stehen verrichtet werden mussen, sowie Arbeiten, die in
ihrer statischen Belastung diesen gleichkommen, es sei denn, dal3 Sitzgelegenheiten zum kurzen Ausruhen
benutzt werden kénnen; nach Ablauf der 20. Schwangerschaftswoche aller derartigen Arbeiten, sofern sie langer
als vier Stunden verrichtet werden, auch in jenen Fallen, in denen Sitzgelegenheiten zum kurzen Ausruhen
benitzt werden kénnen;

Arbeiten, bei denen die Gefahr einer Berufserkrankung im Sinne der einschlagigen Vorschriften des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes, BGBI.Nr. 189/1955, gegeben ist;

Arbeiten, bei denen werdende Mutter Einwirkungen von gesundheitsgefdhrdenden Stoffen, gleich ob in festem,
flussigem,  staub-, gas- oder dampfformigem  Zustand,  gesundheitsgefdahrdenden  Strahlen,
gesundheitsgefahrdenden elektromagnetischen Feldern oder schadlichen Einwirkungen von Hitze, Kalte oder
Nasse ausgesetzt sind, bei denen eine Schadigung nicht ausgeschlossen werden kann;

die Bedienung von Geraten und Maschinen aller Art, sofern damit eine hohe FulRbeanspruchung verbunden ist;

die Bedienung von Gerdten und Maschinen mit FuBantrieb, sofern damit eine hohe Ful3beanspruchung

verbunden ist;
die Beschaftigung auf Beforderungsmitteln;

das Schalen von Holz mit Handmessern;


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1955_189_0/1955_189_0.pdf

i) Akkordarbeiten, akkordahnliche Arbeiten, FlieBarbeiten mit vorgeschriebenem Arbeitstempo, leistungsbezogene
Pramienarbeiten und sonstige Arbeiten, bei denen durch ein gesteigertes Arbeitstempo ein héheres Entgelt erzielt
werden kann, wie beispielsweise Arbeiten, fur die Entgelt gebUhrt, das auf Arbeits(Personlichkeits)-
bewertungsverfahren, statistischen Verfahren, Datenerfassungsverfahren, Kleinstzeitverfahren oder ahnlichen
Entgeltfindungsmethoden beruht, wenn die damit verbundene durchschnittliche Arbeitsleistung die Krafte der
werdenden Mutter Ubersteigt. Nach Ablauf der 20. Schwangerschaftswoche sind Akkordarbeiten, akkordahnliche
Arbeiten, leistungsbezogene Pramienarbeiten sowie FlieBarbeiten mit vorgeschriebenem Arbeitstempo jedenfalls
untersagt;

j) Arbeiten, die von werdenden Mduttern standig im Sitzen verrichtet werden mdussen, es sei denn, dal3 ihnen
Gelegenheit zu kurzen Unterbrechungen ihrer Arbeit gegeben wird;

k) Arbeiten mit biologischen Arbeitsstoffen im Sinne des § 40 Abs. 5 Z 2 bis 4 des Arbeitnehmerinnenschutzgesetzes,
BGBI. Nr. 450/1994 in der Fassung BGBI. | Nr. 60/2015, soweit bekannt ist, dass diese Stoffe oder die im Falle einer
durch sie hervorgerufenen Schadigung anzuwendenden therapeutischen MalRRnahmen die Gesundheit der
werdenden Mutter oder des werdenden Kindes gefahrden.

(3) Werdende Mutter durfen nicht mit Arbeiten beschaftigt werden, bei denen sie mit Rucksicht auf ihre
Schwangerschaft besonderen Unfallsgefahren ausgesetzt sind.

(4) Im Zweifelsfalle entscheidet die Landesregierung, ob eine Arbeit unter ein Verbot gemaf Abs. 1 bis 3 fallt.

(5) Werdende Mutter dirfen mit Arbeiten,

1. bei denen sie sich haufig GbermaRig strecken oder beugen oder bei denen sie hdufig hocken oder sich gebickt
halten mussen, sowie

2. bei denen der Kérper UbermaRigen Erschitterungen oder
3. bei denen sie besonders belastigenden Gertichen oder besonderen psychischen Belastungen ausgesetzt sind,

nicht beschaftigt werden, wenn der Dienstgeber auf Antrag der weiblichen Bediensteten oder von Amts wegen
entscheidet, daR diese Arbeiten flir den Organismus der werdenden Mutter oder fiir das werdende Kind schadlich
sind. Vor einer Entscheidung nach Z 3 ist jedenfalls ein arztliches Gutachten einzuholen.

(6) Werdende Mutter sollen, soweit es die raumliche Ausgestaltung gestattet, an Arbeitsplatzen beschaftigt werden,
bei denen sie der Einwirkung von Tabakrauch nicht ausgesetzt werden. Wenn eine rdumliche Trennung nicht méglich
ist, hat der Dienstgeber soweit wie moglich dafir Sorge zu tragen, dal3 andere Bedienstete, die im selben Raum wie die
werdende Mutter beschaftigt sind, diese nicht der Einwirkung von Tabakrauch aussetzen.

In Kraft seit 18.08.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1994_450_0/1994_450_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2015/60
file:///

	§ 3 NÖ ML
	NÖ ML - NÖ Mutterschutz-Landesgesetz


